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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Rund ein Jahr vor der eingangs erwähnten Weisung zur Verbesserung der Stellung der
Frauen in der allgemeinen Bundesverwaltung hatte Bundesrat Cotti für sein
Departement geschlechtsspezifische und sprachliche Quotenregelungen eingeführt.
Mit diesen als Sofortmassnahmen bezeichneten Weisungen soll im EDI bis Ende 1992
der Anteil der Frauen von 25% auf 30%, derjenige des französischsprachigen Personals
von 17% auf 20% und derjenige der Italienischsprachigen von 7,5% auf 10% gesteigert
werden. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.01.1991
HANS HIRTER

Im Dezember erliess der Bundesrat eine "Weisung über die Verbesserung der
Vertretung und der Stellung des weiblichen Personals in der allgemeinen
Bundesverwaltung". Darin wird insbesondere festgehalten, dass bei gleichwertigen
Bewerbungen Frauen solange Männern vorzuziehen sind, bis innerhalb einer grösseren
Verwaltungseinheit (Bundesamt oder Abteilung) ein paritätisches Verhältnis der
Geschlechter erreicht ist. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.12.1991
HANS HIRTER

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation
Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Trotz der insgesamt positiven Signale – auch die Personalbefragung 2011 zeigte
überwiegend zufriedene Angestellte – sah das Parlament noch Verbesserungspotenzial.
So wurde eine Motion Teuscher (gp, BE) überwiesen, die den Bundesrat auffordert, am
‚Lohngleichheitsdialog‘ teilzunehmen und die Löhne des Bundespersonals auf
Geschlechterdiskriminierungen zu überprüfen. Die Motion wurde vom Bundesrat
unterstützt, obwohl bezüglich Lohngleichheit in der Verwaltung schon viel
unternommen worden sei. In beiden Räten wurde der Vorstoss seitens der SVP mit dem
Argument bekämpft, dass die Dialoge nur Kosten verursachten, eine Lohngleichheit
aber nie möglich sei. Beide Räte überwiesen jedoch das Anliegen. 4

MOTION
DATUM: 16.06.2011
MARC BÜHLMANN

Im Bericht über die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in der
Bundesverwaltung von 2008 bis 2011, den der Bundesrat Ende Jahr genehmigte, wurde
eine leichte Zunahme des Frauenanteils um 1,2 Prozentpunkte auf 42% in der
Bundesverwaltung ausgewiesen. Eine recht grosse Zunahme von Frauen um 3,7
Prozentpunkte konnte dabei im höheren Kader nachgezeichnet werden; allerdings ist in
den hohen Lohnklassen der Frauenanteil mit 14,3% auch nach dieser Zunahme noch
gering. Die Verbesserung der Chancengleichheit wurde unter anderem auf die
Einführung von Massnahmen zur familienergänzenden Kinderbetreuung und den
Lohngleichheitsdialog zurückgeführt. 5

BERICHT
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Der im Jahr 2015 erschienene Bericht zur Personalbefragung 2014 zeigte, dass die
Bundesangestellten mit ihrer Arbeit zufrieden waren und sich damit identifizierten.
Umfassende Personalbefragungen finden alle drei Jahre statt; dazwischen werden
Kurzevaluationen durchgeführt. Auch die Befragung im Jahr 2014, auf die sich der
Bericht 2015 stützte, war eine Vollerhebung bei insgesamt 34'438 Personen mit einer
Rücklaufquote von 63 Prozent. Der mittlere Wert von 71 auf einer Skala von 1 bis 100

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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zeigte eine leicht höhere generelle Arbeitszufriedenheit als noch drei Jahre zuvor (2011:
68). Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (68) sowie die Führungsqualität (61)
wurden etwas kritischer beurteilt und liessen sich nicht mit 2011 vergleichen, da
dazumal andere Indikatoren erhoben worden waren. 22 Prozent der Befragten
beurteilten ihre Leistung ferner als nicht adäquat entlohnt. 
Im Personalbericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Frauenanteil mit 44.4
Prozent erstmals den festgelegten Sollwert überstiegen habe (44%). In den höheren
Lohnklassen war der Frauenanteil bereits 2013 über die – für diese Klassen tiefer
angesetzten – Sollwerte geklettert (Lohnklassen 24-29: 31.3%, Soll: 29%; Lohnklassen
30-38: 17.7%, Soll: 16%). 6

Die im Februar 2018 präsentierte Personalbefragung 2017, die zwischen Mitte Oktober
und Mitte November 2017 mithilfe von Online- und Papierfragebogen bei 34'067
Bundesangestellten durchgeführt worden war (Rücklaufquote: 68%), zeigte im Vergleich
zu 2014 stabile Werte. Sowohl die Arbeitszufriedenheit, die auf einer Skala von 0 bis 100
einen mittleren Wert von 70 erreichte (2014: 71), als auch die empfundene Bindung (79;
2014: 80) sowie die Identifikation mit und das Engagement für den Arbeitgeber Bund
(80; 2014: 80) hatten sich verglichen mit der letzten umfassenden Personalbefragung
von 2014 kaum verändert. Eher kritisch beurteilt wurden ebenfalls ähnlich wie drei
Jahre zuvor die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (68; 2014: 68) und die
Führungsqualität der oberen Leitung (61; 2014: 61). Leicht geringer als 2014 war die
Bewertung der Adäquatheit der Entlohnung (65; 2014: 67), wobei die Einschätzung der
beruflichen Perspektiven unverändert bei 66 Punkten lag. 7

BERICHT
DATUM: 21.02.2018
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 9

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Mit dem Postulat Feri sollte eine Prüfung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Politik vorgenommen werden. Yvonne Feri (sp, AG) wies in ihrem Anliegen darauf hin,
dass sich die Parlamentsarbeit stark verändert habe, die Komplexität der Dossiers
zunehme und immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier Familienarbeit
übernähmen. Eine Studie habe zudem gezeigt, dass Parlamentsmitglieder sehr viel Zeit
für politische Arbeit aufwendeten. Um Milizarbeit leben zu können, müsse also die
Vereinbarkeit von Parlamentsarbeit, Beruf und Betreuungsarbeit analysiert werden.
Dies sah auch das Büro-NR so und erwähnte in seiner Begründung gleich einen ganzen
Strauss verschiedener Vorstösse, die in letzter Zeit ähnliche Ideen verfolgt hatten. Die
parlamentarischen Initiativen Aebischer (sp, BE; Pa.Iv. 15.445), Roth-Bernasconi (sp, GE;
Pa.Iv. 14.463), Feri (Pa.Iv. 13.410), Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 11.453) und Dupraz (fdp, GE;
Pa.Iv. 04.483), oder die Postulate Feri (Po. 13.3691), Teuscher (gp, BE; Po. 06.3844) oder
Zisyadis (pda, VD; Po. 01.3232) seien zwar mehrheitlich erfolglos geblieben, die
Regelmässigkeit der Einreichung dieser Vorstösse zeige aber, dass das Anliegen nicht
nur dauerhaft aktuell sei, sondern zukünftig wohl auch noch an Bedeutung gewinnen
könnte. Das Büro beantragte deshalb Annahme des Postulats und forderte einen
umfassenden Bericht, der auch mögliche Verbesserungen und Anpassungen aufzeigen
sollte. 
Keine Freude an dieser Empfehlung, die in der Regel zu einer stillschweigenden
Überweisung führt, hatte Thomas Aeschi (svp, ZG), der das Postulat bekämpfte, was
bedeutet, dass es in einer der nächsten Nationalratssessionen zur Diskussion
traktandiert werden wird.

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2019 kam es schliesslich zur Debatte um das Postulat Feri, das
einen Bericht zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik verlangt.
Yvonne Feri (sp, AG) machte sich für ihr Anliegen stark, indem sie an die Ratskolleginnen
und -kollegen appellierte, ihre Idee als Chance und nicht als Gefahr zu sehen. Die
Arbeitsweise des Parlaments werde seit Jahren mit zahlreichen Vorstössen hinterfragt,
stecke aber nach wie vor in veralteten Strukturen. Ein Überdenken aller möglichen
Varianten könne nicht nur zeigen, ob es vielleicht gar keine Veränderungen brauche,
sondern vielleicht auch ganz neue Wege öffnen. Thomas Aeschi (svp, ZG), der das vom
Büro zur Annahme empfohlene Postulat bekämpft hatte, sah darin hingegen keine
Chance, sondern lediglich eine neue, teure, mit Steuergeldern finanzierte Studie, die
letztlich nichts ändern werde. Es sei besser, konkrete Anliegen vorzubringen, als immer
wieder neue Bericht zu schreiben. Edith Graf-Litscher (sp, TG) nahm Stellung für das
Büro und sah – auch aufgrund der zahlreichen Vorstösse der letzten Jahre – die Zeit
reif für eine fundierte Analyse zur Vereinbarkeit von Ratsarbeit, Familie, Beruf und
Ausbildung. Der Nationalrat nahm das Postulat mit 109 zu 62 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. 10

POSTULAT
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN
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